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Schutz im Alltag

Private Unfallversicherung

Gliedertaxe

Tritt in der Unfallversicherung ein Leistungsfall ein, berechnet
sich die Höhe der Entschädigung aus der vereinbarten Versiche-
rungssumme und dem Invaliditätsgrad. Die „Gliedertaxe“ ist
hierbei die maßgebliche Tabelle zur Bestimmung dieses
Invaliditätsgrades.

Bei Verlust eines Armes
 im Schultergelenk 70 %
 oberhalb des

Ellenbogengelenks 65 %
 unterhalb des

Ellenbogengelenks 60 %

Bei Verlust eines Beines
 über der Mitte des

Oberschenkels 70 %
 bis zur Mitte des

Oberschenkels 60 %
 bis unterhalb des

Knies 50 %
 bis zur Mitte des

Unterschenkels 45 %

Bei Verlust
 einer Hand im

Handgelenk 55 %
 eines Daumens 20 %
 eines Zeigefingers 10 %
 eines anderen Fingers   5 %

Bei Verlust
 eines Fußes im Fußgelenk 40 %
 einer großen Zehe   5 %
 einer anderen Zehe   2 %

Bei Verlust
 eines Auges 50 %
 des Gehörs auf

einem Ohr 30 %
 des Geruchs 10 %
 des Geschmacks   5 %
 der Stimme 100 %

Bei Verlust oder Funktionsunfähigkeit
 einer Niere 20 %
 der Milz 10 %


